
handlungen in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden können, der Pflege durch andere Per
sonen bedürfen, haben Anspruch auf Pflege
geld aus staatlichen Mitteln. Dieses wird nach 
differenzierten Sätzen entsprechend der Pfle
gebedürftigkeit gewährt, sofern es nicht be
reits von der Sozialversicherung gezahlt wird. 
Blinde und Schwerstbeschädigte erhalten ein 
Blinden- bzw. Sonderpflegegeld unabhängig 
von ihrem Einkommen oder Vermögen aus 
staatlichen Mitteln entsprechend dem Grad ih
rer Behinderung;
- Übernahme von Kosten der Hauswirt

schaftspflege und weitere soziale Leistungen 
Die staatliche Sozialfürsorge übernimmt in 
Abhängigkeit vom Einkommen und von den 
sozialen Verhältnissen die Deckung der 
Kosten für die von der Volkssolidarität gelei
stete Hauswirtschaftspflege bei Bürgern im hö
heren Lebensalter und bei pflegebedürftigen 
Bürgern bis zu einem bestimmten monatlichen 
Nettoeinkommen (z. B. bei Ehepaaren bis zu 
600Mark). Sie gewährt des weiteren Mietzu
schüsse für Bürger im Rentenalter mit alters
gerechten Wohnungen, um ihnen die selbstän
dige Lebensführung zu ermöglichen, gibt Ver
pflegungszuschüsse für betreuungsbedürftige 
Bürger, besonders im Rentenalter, übernimmt 
die Finanzierung bzw. Teilfinanzierung der 
Kosten für den Aufenthalt und die Betreuung 
minderjähriger physisch und psychisch geschä
digter Kinder in Einrichtungen des Gesund- 
heits- und Sozialwesens.

Das Verfahren zur Gewährung von 
Leistungen der staatlichen Sozialfürsorge 
Leistungen der Sozialfürsorge werden auf 
schriftlichen oder mündlichen Antrag der an
spruchsberechtigten Bürger oder auf Antrag 
der Mitglieder von Sozialkommissionen bzw. 
auf Grund von Hinweisen aus der Bevölkerung 
oder anderer Informationen gewährt. Anträge 
können je nach Art der zu gewährenden Lei
stung bei den Räten der Gemeinden, Städte, 
Stadtbezirke bzw. bei den Räten der Kreise 
oder bei staatlichen Einrichtungen (Heimen) 
gestellt werden (§ 28 Sozialfürsorge-VO).

Bei Vorliegen sozialer Hilfsbedürftigkeit 
haben die Verantwortlichen stets unverzüglich 
über die Gewährung sowie die Art und das 
Ausmaß finanzieller und materieller Leistun
gen zu entscheiden, und zwar innerhalb von 
zwei Wochen nach Eingang des Antrags oder 
Bekanntwerden der Sachlage (§29 Sozialfür

sorge-VO). Da andererseits die Leistungen 
der Sozialfürsorge hohe finanzielle Kosten für 
den Staatshaushalt mit sich bringen, bedarf es 
ebenso der ständigen und gründlichen Prü
fung, ob die rechtlich geregelten Vorausset
zungen vorliegen. Im Interesse einer richtigen 
und umfassenden Beurteilung der Anspruchs
berechtigung sind die Antragsteller und ihre 
unterhaltspflichtigen Angehörigen verpflich
tet, den zuständigen Staatsorganen sowie de
ren Beauftragten wahrheitsgemäß die erfor
derlichen Auskünfte zu erteilen. Zugleich hat 
das zuständige Staatsorgan bzw. die Einrich
tung die Anspruchsberechtigten zu beraten 
und zu unterstützen, damit die ihnen zustehen
den Versorgungsansprüche voll erfüllt wer
den.

Bei der Erfüllung der sich aus der Sozialfür
sorge ergebenden Aufgaben werden die Räte 
der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden von 
den Sozialkommissionen beraten und unter
stützt (§§30 u. 31 Sozialfürsorge-VO).

Diese Kommissionen haben insbesondere die 
Aufgabe, die Voraussetzungen für Leistungen 
der Sozialfürsorge prüfen zu helfen. Die Sozial
kommissionen und ihre Mitglieder prüfen des 
weiteren, ob in den einzelnen Fürsorgefällen 
auch andere Maßnahmen zur Betreuung der 
Hilfsbedürftigen, z. B. durch Kräfte der Volks
solidarität, angebracht sind und machen dazu 
entsprechende Vorschläge. Sie wirken daran 
mit, daß für Sozialfürsorgeempfänger, die noch 
nicht das Rentenalter erreicht haben, die Vor
aussetzungen für die Aufnahme einer berufli
chen Tätigkeit geschaffen werden.

In der Arbeit der Sozialkommissionen verbin
det sich zunehmend die kollektive .Arbeitswei
se der Kommission (Beratungen, Kontrollaus- 
wertungen, Empfehlungen und Anträge) mit 
der individuellen ehrenamtlichen Tätigkeit ih
rer Mitglieder. Feststellungen über Sachver
halte (resultierend aus Hausbesuchen und per
sönlichen Aussprachen), Anregungen und Er
fahrungswerte der ehrenamtlichen Mitarbeiter 
sind für die Kommissionsarbeit nutzbar zu ma
chen. Die zuständigen Organe des Staatsappa
rates sind verpflichtet, die von den Sozialkom
missionen und ihren Mitgliedern unterbreite
ten Vorschläge zu prüfen und ggf. die erforder
lichen Maßnahmen zu veranlassen.

Die vom Rat des Kreises, der Stadt, des 
Stadtbezirkes oder der Gemeinde bzw. von der 
Einrichtung getroffene Entscheidung ergeht 
als Bewilligungsbescheid für Sozialfürsorgelei-
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